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Ishamîàrger Areisblatt. ObVSdu Jansborskieg^

VVW îsndk««tz- WVd«w,»îy prie- temnes.

8»h«Mêàxg, den Ll. êeptember 1857.

324° Zur Beachtung für die Herren Kirchspiels-Commissarien
In Betreff der in Diesem Jahre auszuführenbe» Runvreise wird ven H.rren Kirch spiels^Ksm- 

MßsrkLK in Criàetüug gebracht, daß die Runorelse, welche bis ult. Oktober er. beendet werden muß, 
Lch nicht blos ans viejettige» Ortschaften beschränken soll, von welchen neue, oder erhöhte Versiche- 
ssungen in Antrag gebracht werden, sondern daß die Herren Kommissarien sämmtliche Ortschaften de- 
âchjpîels zu bercrsr» und die ihnen nach der Bestimmung des 8- 26 deS Reglements obliegende. 
Verpflichtung zur Revision sämmtliche Gebäuoe, zur Prüfung der Angemessenheit der Versicherung-^. 
Ammen nach dem gemeinen Werth derselben, genau zu erfüllen haben.

Für die Rundreisen stehen den Herren Kirchspiels Kommissarien die reglement-mäßige« Tage* 
Msrr zu und weroen ihnen für ihre Kosten nach denjenigen Orten veS Kirchspiels, wo Erhöhungen 
brr Versicherungen nicht vorgekommen und wo mithin Die Verpflichtung der C »fassen zur Gestelluutz 
à freien Fuhren nicht stattfinvet, Fuhrgelver auS dem ländlichen Fenersocietäts Fonds bewill'gt werde«. 
Äs muß jedoch au jerem Orte, wo weder neue, noch erhöhte Versicherungen beantragt find, der 
lund der abgehultenen Revision in eine Verhandlung ausgenommen und die letztere von dem Ortsvor* 
Ka«de und den zur Revision der Gebäude uttd Versicherungen zugezogenen Associirten mitvvllzogeW 
Aerdr«. • • « :

Bei AnferUgunz der Supplements ist zn beobachten!
1 Zeder Versicherer muß daß Supplement unterschreiben, ebensowenig darf die llk- 

Urschrift der Orttbehörde fehlen;
L Der Name des Vorbesitzers muß bei Befltzveränderungen stets angegeben werden;
3. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die richtige Eintragung der alten und neue«

'Nummern zu verwenden; . ,
4. Die Bauart des Schornsteins z! -B° ^ein Schornstein massiv" muß in allen Fal

len vermerkt werden; ,
ö. Die bisherige Veisicherungssumme ist genau anzugeben; es versteht sich von selbst^ 

daß bei neuen Versicherungen die Rubrik pro 1857 durchzupunktiren ist;
G, PMS oder Minus ist nicht bei jedem Gebäude auszuwerfen, sondern O genügt 

wenn die Balance bei jedem Versicherer in der Summe erfolgt^
X, Die BeitragSttaffen sind vollständig ynd richtig anzugchm;



8, Die Bemerkungen: abgebrannt, abgebrochen^ neue Versicherung, durch bauliche
Verbesserung im Wetthergestiegen, ifolirtc Lage u. s. n.VbĄrfen nicht fehlen;

9. Jedes Supplement muß gehörig abgeschlossen sein und die Hauptsumme richtig
nachweisen; ■ S : 4 ■J v -

;n 1Ö. Bei jedem einzelnen im Supplement aufgenommenen Grundstücke ist in der Ru
brik: Bemerkungen anzugeben, in welchem Jahre event nach welchem confirmirtcn 
Nachträge die Gebäude desselben zur Versicherung gegen Feuersgefahr zuletzt ver
zeichnet find. * ‘ 4 1 *
Supplement», die nicht genau nach diesen Bestimmungen gefertigt sind, werden auf Kosten 

der Herren Kirchspiels Kommissarien zur Vervollständigung zurückgegeden werden, ebenso müssen sämmt
liche Supplements hier spätestens |iim Ä«r Oktober er. bei Vermeidung erekutiviicher Abho- 
lütig hker eingereicht werden. Um den Termin pünktlich einzuhalten, wird daher den Herren Kirch- 
fpielS-Commissarien empfohlen, sogleich die Rundreise anzutreten.
r' Johannisdnrg, den 9. September 1857. Der Landrath v. Hippel.

325. Zur Beachtung für die Orts- 
Vorstände und Landgeschworenen.

■ *■ - Bezugnehmend auf die Kreisblatts-Verfügung 
vom 7. Mal er, Seite 47 et seq. werden die 
Hrts-Vorstände hierdurch aufgcsorvert, die Betra
ge zum Kreis-Cdausseebaufonvs (den '^monatlichen 
Kbassensteuerbetrag) sofort zu erheben und in spä
testens 10 Tagen bei Vermeidung der Erekution 
au die Kreis Communal Casse abzuzahlen. Die 
Herren Landgeschworenen werden angewiesen, ge
gen diejenigen OrtS>Vorstände, welche dieAbzah- 
«mg der qu. Betrage durch Quittung der Kreis- 
Communal-Casse nicht bis zum ‘20 d. Mts. nach- 
peffen, sofort erekutivisch einzuschreiten und über 
die geschehene vollständige Abzahlung bis zum 1. 
October er. bei 1 Rtlr. Strafe Anzeige zu machen. 
ÿ Johannisburq, den 4. September 1857.

Der Landrath v. Hippel.

>v326. Die die Jagd ausübenden KreiS- 
Bewohner werden hiedurch auf die Bestimmung dèS 
Jagdpolizei-Gesstzcs vom 7. März 1850, wonach 
ein Jedrr, welcher die Jagd ausübt, fei eS auf 
àenex Besitzung einer gepachteten Jagd, oder als 
Gast eines Jagvberechn'gten rc. eines Jagdscheins 
dep^vf, Aufmerksam gemacht. Dà die meisten Jagd- 
schei me bereits abgelaufen sind, fo werben vie Jagd- 
Uedhabcr an die Erneuerung derselben, hiermit er-

325. Do wiadomości Wöytöw i ' •*. 
lantßepöw.

Odnoßqc jtę do Tygodnika z dnia 7. Marca 

t. r. strona 47. i t. d. wzywa fiç Wöytow abp 

podatki na ßosq (Zmiesixczny podatek klassowy) na

tychmiast pozbierali i nayvöznicy w 10 dniach przy 

oniknieniu egzekucyi do fasst; obwodowo-komunalnep 

odplacili. Panowie Lantßepy, rna.iq rozkaz, od 

tych Wöytöw, ktörzp do 2o. tego miesigca prz^z 

kwit? od fass y komunalnep nie wykazq, ze odplacili/ 

natychmiast przez egzekucyg s'ciqgnqö.

Jansbork, dnia 4. Września 1857.

Lantrat de Hippel.

326. Ci, którzy iachtx maig, powini 
to mieć na uwadze, ze iuz wixkßa czxsc^iacht- 
ßeynöw ich upkynfla, aby nowe nakupili. 
Baczno^ nad waznoscig iachtßeynöw maig 
Wôyci i kawniki na polach wsi swoich za- 
wße miet; a lantßepy w okręgach swoich, a
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innert. Dre Controlle über den Besitz gütiger 
Jagdscheine liegt den Dorfschulzen und Schöppen 
auf der F dmark ihres Dorfs; den Landgeschwor
nen im Umfange ihreL Berists, u. den^Gensd'ar.- 
men iin ganzen Kreise ob', u. habest dieselben et- 
pajge Contravenlionsfälle bei der Polizei Auwalt
schaft zur Anzeige zu bringen. Später werden 
die Namen dcrssuigen Personen durch das Kreis- 
hlatt'bekannt'gemacht werden, welche im Besitze 
von giktigen Jagdscheinen sind, damit diejenigen 
Personen zur Anzeige kommen, welche inzwischen 
ohne im Besitze eines Jagdscheins zu sein, jagend 
bemerkt worden sind.

Johannisburg,-den 3. September 1857." 
Der Landrath v. Hippel.

. r ' . ' - • ł .

zandarruy w cakym obwodzie, i powillm ka-> 
jde preMpstwo natychmiast do Policeyâ 
walta udnè. Pôzniey b^d^ nazwiska chch, 
którzy iachtßeyny maiq przez tygodnik 
gone.

Jansbork, dnia 3. Września 185,7. /

Lantrat de Hippel»

327. Am Montag, dien 31. September er. tpcrm. 11 C/ftr 
werde ich in Lyck einen Kreistag im Gasthause des Herrn Konietzko abhalten, zu welchem ith 
die Herren, Besitzer mit Virile und Collectiv Stimmen ergebenft einlade. — Gegenstände der Bera
thung weiden mehrere bestätigte Beschlüsse deS letzten Generallandtages bilden. —

G-jvbbenorrh, den 30. August 1857. Der Lanbschaftsrath v. Horn.
Vorstehendes wirb hierdurch bekannt gemacht.

JohannisUrrg, den 9. September 1857. _____ Der Landrath v. Hippel.

328. Die Urliste derjenigen Personen, welche für das Jahr 18'8 zu Geschworen 
neu berufen werden kö-nnen ist angefertigt und wird ju Jedermanns Einsicht vom 17. bis zum ^Q. 
September cr. im hiesigen landräthlichen Bureau öffentlich ausgelegt. Wer gegen die qu. Liste Ein
wendungen anzubringen hat, wird aufgefordert, solches innerhalb obiger genannten 3 Tage wahrend 
der gewöhnlichen Diensisinnven zu bewirken, widrigenfalls später kerne Rücksicht darauf genommen 
werden wird. Johannisburg, den 10. September 1857. Der Landrath v. Hippel.

329. Der Hüteknabe August Brosch ist aus dem Gute adl. Kessel entlaufen und
treibt fick w ch-schnnlich im hiesigen Kreise umher. —

D e Polizeibeamten und Behörden werden ersucht, auf denselben zu vigiliren, und ihn im Be^ 
trüüngsfalle herzu senden.

JohantuSburg, den'8. September 1857., Der Landrath v. Hippel.

330. Dem Michael Rybackr Eigenkäthner aus Sparken ist am . 15. August
Minna Adamczyk aus Ruhden aus dem Dienste ohne irgend einen Grund dazu gehabt zu haben ent
lausen. — Es werden daher alle Polizeibehörden, Gensvarmen, Lanogeschworenen und Ortsvorstän-: 
de dienstergebenst ersucht, auf die Minna Adamczyk zu vigiliren, und sie im Betretungsfalle,'Nöthi- 
genfalls per Transport in ihren Dienst zurückführen zu lassen. • ‘

Johannisburg, den 4- September 1857. Der Landrath-v. Hippel. ‘

331. Die Salzanfuhr von Rhein nach Arys soll für den Zeitraum vom L Januar
1858 bis ultimo Dezember 1858 oder vom 1. Januar 1858 bis ultimo December
1859 oder bis ultimo December 1860 im Wege dtr Minuslicitation zur Entreprise
uuSgeboten werden» und. ist hierzu auf ...
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Mirrtilg'dettes 1. Sàmbrr d. IS. Nachmittag) vpn? bis 6 Uhe auf W 
König!. Steuer-Amte zu AryS

,M Termin angesetzt worden.
Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht und können auch vorher 

-mf dem Hrupt-ZoÜ-Amte zu Z.'hanrrisbmg uns den Steuer-Aemtctn zu Rhein tm& 
Myö eingcsehen werden.

Bieter können nur zugrlàssen werden, wem sie im Termine eine Caution von tM 
Atlr eüt.veder baar oder m Pr. StaatsPaKierey deooniren, oder Dorfgemeinden fta 
Hejstn eine gerichtliche oder notarielle solidarische Verpflichtungsverhandlung beibÜMK, 

AohanniSburg, dm 7. August J857. Königliches Hauot-ZoÜ-Amt.
332. Der Tischlerbuksche Daniel Moldenhauer aus Bialla, welcher beim TischlZLZ 

«rister R"dka in der tcbre stand, soll ivegen eine» Dtebstuhle àugeklagt werden, den er gegen den Brettsch«à 
Akk ‘Domatometi von Snopken verübt bau

Da re. Moldenhautr sich auf die Flucht begeben und sein jeyiger AufentyaliSort ustbekaM ist- ZH 
«gerben alle Silitair- und Civil-Behörden ersuch', denselben festzunebmen und thu der nävste« staatSüKwê 
schäft vorführen zu lassen, drögletchen wiro jedermann, der den Aufentha-tsort 6t» Molbenbauer erfährt, gro 
Akten, mir oder der nächsten polizetbehörde davon Anzeige zu machen. — Lo lieg: die 'BrrMathang àhs tzs« 
Inculpat nach ‘Polen gegangen tst.

Ivhannisvarg, delt 2. Septtzmbek 1857. Der Smate-Aitibalt.

333. In der Nacht vom 31. August zum 1. September d. I. ist dem Wirth 
Friedrich Bahro zu Losstke» eine polnische Stute (ein D mkelfuchZ) 4 3 ‘bre alt» 4' U" groß, auf 
btè linken Seite mit einem S tttelvnick »bzenomnen worden, welche derselbe von deck des Landes 
«icsenen polnisch n Jnoen Leiser Jankolewitz zur Aufbewahrung übergeben erhalten habe« will. D^K 
Pferd ist mindestens 30 Rtlr. werth.

Da hier der P.roacht eines Diebstahls vorliegt, so wird der unbekannte Eigenthümer aufs 
gefordert, seine Eirenthnnsansprüch.' an vaS Piera sofort bei mir oder der näht NP-iiieibehordZ 
zumeldtN. Da« Pferd ist bei dem Orts'ch ll,en Aoam Synowczik zu Lissaken untergebcacht« 

Iohanuisburg den 3- September t85Ÿ. Der Staats Anwalt.
/ . 334. Aus dem hiesigen Polizeigefängniß ist der untrnstehend bezeichnete polnische
Ueberlduftr KürschnergeseUe Anton rtngenàu welcher wegen Diebstahls in Verhaft gewesen am heutigen Tage 
entsprungen.

Äammtlicke Civil« und Militair-Behörden werden ersucht, auf denselben Acht zu haben, ihn à 
eretungsfalie zu verhaften und an den Magistrat nach Ortelsburg abliefern zu lassen.

Ottelsburg- den 23. August 1857. Der Magistrat
Si'g'n aile mie.n t: Geburtsort Chorvellen, Vaterland Polen, gewöhnlicher Aufenthalt zulutzt DischofàrZ, 

Zsteligion katholisch, Stand, Geweroe Âùrschnekgêselle, "Älter 34 Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll, Haar bloub, 
Stirn bedeckt, Augenbraunen blond, Augen grau, Rase fptç, Mund gewöhnlich, Zahne unvollzählig- Bark 
«elbblonder Schnurr« und Kinnbqrf, Ähui behaart, Gesichtsfarbe bleich, Gestchtsbildunz oval, Statur groß u. 
zchlank, Sprache polnisch, BesonoereKennzeichen eine Schnittwunde am Kehckopf, die noch nicht vollständig 
zcheilt und verbunden ist. Bekleidung: Lin grauteugner mit schwarzem Sammetkragen und schwarzen Auft 
schlagen und mit sch varzen Hornknöpfen besetzter Rock, eine gra.-gewürfelte Weste von altem Plisch, ein Paar 
-elbzeugne Hosen mit braunen Streife«, ein Paar sch varziederne Pantoffeln ohne Socken, eiste schwarzluchne 
Muge mit Schirm. Besondere Umstände: Ist verhetrathet und wohnt die Frau in Chorzelien wahrend »er 
Flüchtling sich bereits feit 10 Jahren in Preußen aushalt.

Druck -er Ä« GonfchorowSkische« Ossizm mZshakniShurHp


